
RE UBfLlK ÖSTERREICH 
BU N ESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

GZ 

890.003/87-II 3/89 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Einführungsgesetz 
zu den Verwaltungsverfahren­
gesetzen, die Verwaltungsver­
fahrensgesetze, das Verwaltungs­
gerichtshofgesetz und das Ver­
fassungsgerichtshofgesetz ge­
ändert werden; 

........... 887 
A-1070WIen 

BriaIansc:hrift 
A-l016 Wien. Po&Ifach 63 

Tolefon 
0222J96 22-0' 

Fernschreiber 
131264 jusml a 

Sachboarboiter 

Klappe 

Telefax 
0222J96 22fl27 

Teletex 
3222548 - bmjust 

(DW) 

_< T ~ 

~. 8etrifft' G'2ETZENT~:L~ 
ZI, .. _ •• _.-. •••.•••.. 1:::. .' .uc.t 9--:0 

• 

D.tum: 1 6. MAI 1~89 

i Verteitt.1.!-.~ ~2~~ 
L..--..,..~ 

D B d 
.. . f'" 'J . b ~h t. ~h ~f' 

as un esmInIsterIUffi ur UStIZ ee rt SIC , 
25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Gegen-
stand genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

3. Mai 1989 
Für den Bundesminister: 

M i k 1 a u 

\. 

3/SN-202/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 26

www.parlament.gv.at



3/SN-202/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 26

www.parlament.gv.at



... ! 

" , "., " .. 

" REPUBLIK, ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

; .: . 

890.003/87-I1 3/89 

An das 
Bundeskanzleramt-Ver­
fassungsdienst 

1014 Wie n 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit ,dem das,Einführungsgesetz 
zu den, verwalt1.lngsverfahren-

, " :gef;etzen;;-: die Ve:rwaltl.iri.gs~:e:r.~. ,', 
:' . 'f.ahrens·ges·etze;' 'das'-"ver.waltungs-:-:-' 

gerichtshofgesetzund das Ver­
fassungsgerichtshofgesetz ge­
ändert werden; 

, ' 

, zu do.GZ.60.1 ~·86li1,;·-V/1/89;.--. 
, '. . . .... ..... ... ." .. ,. 

--. - .' ,. . " >',; ."<:",.<,; '>. ',. . ~ ... 
.... .... 

~"8el 
- A·1070 WIOO 

BrieIanschrifI 
A·1016 Wien. Po&Ifach 63 

folotOn 
0222'96 22-0' 

Fernschreiber 
131264 jt!sml a 

Sachboarboiler 

,Klappe 

.' .~ ~ . 
'.: . 

. ... 

Telefax 
0222'96 22fl27 

Teletex 
3222548 - bmjust 

(DW) 

" ; . 
• " 't . 

... ,",' . .-.' ,Das' Btindesministerium für 'Jus'ti'z:· be'~hrt"'s'ich~, Z\.l' 

dem im Gegenstand genannten Gesetzentwur'f folgende Stel­

lungnahme abzugeben: 

I. Allgemeines: 

1. Was die "instanzenmäßige Eingliederung" der 

unabhängigen verwaltungssenate betrifft, so tritt das Bun­
desministerium für Justiz nachdrücklich für einen mög­
lichst raschen und unmittelbaren Zugang zu den Ver­
waltungssenaten und für deren Einschaltung als Berufungs-

',' "\ . 
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behörden ("in zweiter Instanz") ein und befürwortet die' 
diesbezüglichen do. Überlegungen unter Pkt. 1 des Über.­
sendungsschreibens. 

Das Bundesministerium für Justiz bezweifelt, ob 
eine Einschaltung erst "in dritter Instanz ". mit den Grund­
sätzen des Art. 6 Abs: 1 und 3'~ (Anhörung durch ein 
Tr.ibunal· 11 innerhalb' angemessener Frist "., 11 fair t.rial", . 

Recht zur Befragung der BelastUngszeugen, Recht .zur Ladung 
! 

und Vernehmung der Entlastungszeugen,unter denselben Be~ 
'. dingungen) ver~inbar ist. 

' .. .' .' .. '.' .. 

..... <~.: ... : ... ·····p·~~·.)3unde~rtii~i.s.·t·~·ri~·: für ··ju:sff~··~b~~wef.·~#e·~t:~ül;>ei~· ...... :~·:.::·:~:.': .. ·.:. ... '.' 

dies, daß die von den Ländern bisher mehrheitlich befür- . 
wortete Eingliederung in dritter (statt in zweit~r) 
Inst.anz tatsächl~ch' die offenbarerwa:rtet'en Entlastungs-

: ·:.·wi~~ul1g.en "hä~te.:.·Ji.e~~hr: :ist "ari2jU:nehm~n·,;·'da~: :ia·st··:·:aij~·~·:"· .. 
. .. ··;:,::v~J;'w·ä Itü~gs~,t ra:fv'~'r f.ahr'~iL . i~··:·~e~~~:. ·.d~~; e;r~:i.ip:~t·ai:iz.il~he:···:. < :.' .' . '.. . 

·.St·rafei:ken~tnis· :~lqht rechtsk:t.'äftig. '~ird, . im·~.es·entiichen·· 
. '.' 2 F'al1grtiPp'e~~uzti~'rdn'eri sirid::"'::' ..... : ': .. :-.'. ... .. , 

a) Fälle, in denen ein Fehler des Straferkennt­
nisses, ein Verfahrensmangel oder dergleithen verhältnis­
mäßig ,deutlich erkennbar ist oder in denen der Berufungs­
werber im wesentlichen eine Herabsetzung der Strafe an­
strebt; solche Fälle sollten nach Auffassung des Bundes­
ministeriums für Justiz durch eine Berufungsvorentschei­
dung (§ 51a VStG idF des do. Entwurfes vom 10.12.1987) er­
ledigt'werden und höhere Instanzen möglichst gar nicht be­
lasten. 

b) Fälle, die vor allem aus rechtlichen Gründen, 
aber auch aus Beweisgründen, derart kontrovers sind, daß 
Rechtsmittelmöglichkeiten weitgehend ausgeschöpft werden. 
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Während die Fallgruppe a) die Verwaltungssenate 
unabhängig von der instanzenmäßigen Eingliederung mög­
lichst nicht belasten sollte, ist zu erwarten, daß die 
Fallgruppe b) diese neue Instanz in jedem Fall beschäfti-

, 
gen wird. 

Pie Entlastungswirk~g einer' allfälligen we"lte­
ren, den Verwal tungs'senaten vor.geschai teten (zweiten) 
Instanz wird deshalb nach Auffassung des Bundesministe­
riums für Justiz weithin überschätzt. Vielmehr ist zu be-
fürchten, daß der. mi t einer solchen "Instanzenhyper- . 
. tr~ph.ie~r·.v.erb~nd~n~·, .~.e~rq.ufwand s~lche EIl.t·lastungsw.:ir.kun-

.. gen ,: 'sÖweit:' :s ie--':~:i~t'ret:en, . i~· ;Erg~bnis ·.k~mpens.·i~r.en~.~:b;d·. ' .. ' . 
,':.-

Der 'Einb~u der~'en~teer~t in d;itter' Insta~'~' ~rd~ de~"':'··· .: 

nach vor allem den Zugangsweg zur unabhängigen, kollegial 
z1.,ls.ammenges·etztenlnstanz .yerläng~rn~ die vorhandenen Be-

," ',,~ ~e·ismtrit~l,:~titc~w:~ed~·~.h·o~te·.V$r~~ni!i~hgeri:,.~ild'.Zei:t:~bl,auf '.:'.'~' .. '. : ", . 
. . '.:' .•... ~~·t·schi~·diterti ·~ri<l.·die ····Behöra~p.o:i.~~n·~:. :d~·~chm~hr'i·arihe:ae~ .' '':'':: . 

, . f~ssung' ~it den~eibE:in Ati.g~l~~~n.itei t~~ letzt·l ich rio~h" .. 

~t~~ker.:belas~en :'ais::'eiIie baidi~e~·:·KlärU:n;g.·stri:t.tige·r .. F-äl ~e' 
. ". '. ~ . .' :. '. . , . . ." . . . 

in mündlicher, unmittelbarer Verhandlung. 

Schließlich würde ein Einbau der verwaltungs-' 

senate erst in dritter Instanz auch das Vorhaben des Ent­
wurfes gefährden, das Kumulationsprinzip bei Zusammentref­
fen mehrerer Verwaltungsübertretungen zugunsten des Ab­
sorptions- bzw. Asperationsprinzips zurückzudrängen. Für 
dieses Vorhaben bildet nämlich, wie die Erläuterungen 
(Seite 31 unten) zutreffend hervorheben, die Einführung 
einer einheitlichen zweiten Instanz mit umfassender sach-:­
licher und örtlicher Zuständigkeit eine wichtige Voraus­
setzung. 
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2. Zur Frage des "Anwaltszwangs": 

Die im Versendungsschreiben unter 2. angestellte 
Überlegung, daß ein Anwaltszwang eher in dritter als in 
zweiter Instanz vertretbar wäre, ist zwar nach Meinung des 
Bundesministeriums für.Justiz richtig, zeigt aber unter 

<lern Gesichtspunkt des Art. 6.MRK gerade die"Be~enkiic~keit 
ei~es Einbaus der'Verwaltungssenate (e:r:st) in dritter 
Instanz: Es ist nämlich höchst zweifelhaft, ob ein durch 

zwei vorgeschaltete Instanzen und zusätzlich durch den 
Zwang zur '(kostenträchtigen) Bei.ziehung eines Rechtsan-.. . '. . '.' , " 

·w.~lts· ".verbarrikad:l~tt.er Ii. Zügang··zur·Una.bhängige·I1;' fnstanz .. ' 
rtli t' ·.d~~ ·.Grundsäi~en 'd~s ··i·r·t.· :·6.::.Mffi{· '-ve~eiribai.wär~.:;j':'Ei~.- .... :., .' 

solcher 11 Hürden 1 auf 11 stünde jed.enfall~ 'in einem unlös'baren 

Zielkonflikt mit dem rechtsstaatlichen Grundanliegen der 
~inr ichtung von:l '1'r ibunalen 1:1 im Verwalt"!-uigsstr.afver.f ahren . 
. ::. .. .. ;".:: .:., ...",." ... ' '.. '",'. ' ...... ' 

. . .• '. . ' ..... • .·NadhAi1s1chti!~~ 1iund~~iniitist.e~itlniS"~ür"JusÜ~: ..•.. , ' ... ' ..•... 
solI t·e· die et"forderl"iche "Fi'l tetwirkulig" . nicht durch die 

·'~uf·r.ichtung.·sölch~r.: irUrd'en, . sohde~n;:. q.urch "v:~.r~tär:k.ten . G13':'"::: 
. .' .... . '.' . . 

brauch sUmmarischer' Verfahrensart:.en(Anonymverfügung, 'Com-

puterstrafverfügung,. behö.rdliche StrafverfÜgung) und durch 
Einführung des in ande.ren Rechtsbereichen bewährten Insti­

tuts der Berufungsvorentscheidung angestrebt werden. 

Die Einführung eines Anwaltszwangs wäre allen­

falls dann gerechtfertigt, wenn überwiegend Rechtsfragen 
im Vordergrund des Verfahrens- stünden. Davon kann aber 
nicht ausgegangen werden. Vielmehr liegt die durch die 
Einführung der Verwaltungssenate angestrebte Qualitäts­
steigerung des Rechtsschutzes gegenüber dem traditionellen 
Verwaltungsstrafverfahren vor allem in der (Möglichkeit 

der) besseren Behandlung von sachverhaltsfragen (Beweis­
fragen). in einer konzentrierten, kontradiktorischen, 
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öffentlichen, mündlichen und unmittelbaren Verhandlung. 
Für eine solche ist die Unterstützung des Berufungswerbers 
durch einen rechtskundigen Beistand zwar im allgemeinen 
förderlich, aber keineswegs Voraussetzung. Es liegt daher 
zutage, daß die Einführung 'des Anwaltszwangs vor den Ver­
waltungssenaten von vornherein vor allem dem Zweck der 

. . 
"Abschreckung'~' durch Verursachung 'von - gegebenenfalls un'-. . " ., . 

. nötigen - Kosten dienen würde. Di{3s.e Kosten wären ange-
sichts der im Verwaltungsstrafverfahren mehrheitlich ver­
hängten Geldstrafen in begrenzter Höhe überdies in Rela­
tionzum Streitgegenstand unverhältnismäßig hoch .. Der er-

.':.' wälinte ;',iAbsChrec.kung.f??weck"-.:der ·:Eipfü!j,ru.ng eines Anwal ts-·;. .' 
"':. ~wari~s-:·.·i~t···d·ahe~·~ n~~1i';Mei~~ng:' d~~:'~ .Bti~d~~~.iri~st:~.~i~s: fÜr .'.:.' :.,':':: . 

. .~ .. :. .. .' .' .' . . . . ..... . '.' .. , .'., . . . . . ". 

Justiz mit eiIier seriösen Ges'etzgebung nicht' vereinbar .. 

·3. Den Ausfül).~ungendes.V'ersen9.un.gsschreibelis 

:' '.' ···::;~!~e~;:l;~":~;ur:::!:~'\~;:f~;~::,~{.:t~ett!::~,,',··· ...... . 
. . '. ~es~hi'agene'§ . 3'~'a ':des: V~rwal ~ungsg~d_cht~~Öfge$~t·z~~·· 'auf' .. 
' .. ···.:.·{3ine.·i.m: Ein:z~lfall~erliiiIigte·,·GßTdstraf'e.Von· ~icht .m$ht.':~;rs, 

. ..... 

. ' ... 

r' .... '. ' . . . • .' " 

5 000 Si 'der vorge'schlagene §. 51a VStG hingegen auf eine 
·Obergrenzeder. Strafdroh~ng' von 5 ooo'S'abgesteilt ist, 
also einen beträchtlich engeren Anwendungsbereich hat. Das 
dürfte aber sachgerecht sein. Eine etwaige völlige Identi­
tät zwischen den dem Einzelmitglied des Verwaltungssenates 
zugewiesenen und jenen Fällen, in denen der Verwaltungs­
gerichtshof in der Regel eine Beschwerde ablehnt, wäre 
nicht wünschenswert, weil- dann in der Masse der Fälle im 
(ordentlichen und außerordentlichen) Rechtsmittelweg kein 
Zugang zu einer Senatsentscheidung bestünde; das könnte im 
Ergebnis als Verschlechterung des bestehenden Zustandes 
betrachtet werden. 

...... ' .. . <. 
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Im übrigen begrüßt das Bundesministerium für 
Justiz den vorliegenden Entwurf. 

11. Zu einzelnen Bestimmungen wird noch folgendes 
bemer,kt: 

,'Zu ,Artikel' I I (ÄriderUngen des AVG) : 

Zu § 13 Abs. 1: 

.. , " Dieötfnung :d,es Verwaltunqsve:r,fahr.ens· für·' te6h:"" " 
'. rds~he:·· ~e~~r~~qen·:be:l, '·de·r. .~orn.rn~ti·i·k~t·i~)Ii Ist ·~u"b·eg·~üßen/.:.·:··' 

.' .. " ~ .. ". ' 

Zu erinnern ist'in diesem "Zusammenhang an die RV einer Er-
weiterten Wertgrenzen-Novelle 1989 .(888 BlgNR XV~I. GP), 

.. die i~~~ue~. § §· . .'~9(i. :tÜs:.~geGOG de~. ~le.~t.r~~i~rch~n ~R.e?h~S- . 
':; . , ".: ye~'ke~r::.:z~dsc~~~,>ßer.i~?~.~I"l.' ~ uIi~ ... ~(:be:sti,~~~h~.: :pa~.t~ien .:~.?r·~'·'.: .. 

si.eht.~ Ob" diese' ~ög.l~chkej:.t·auch' :in.r:verwaltutigsverf;ahr~n·:> " ' . 
ein~ ,Rolle spl'elen "könnte, ~ei~:ag ailerd~'~gs :d~s 'B~des~:: ':, 

..... : ..... " " : .... ' .. :m:friist'~i·~~,·,f-ur: 'Jti~ti~· .. nicht·z~ ,bGürteflerl'; .. 

. ~ . . 
. ... '" ... 

Zu § '13 'Abs. 3: 

Der letzte Satz sollte wohl richtig lauten: "Wird 
das Formgebrechen reChtzeitig behoben, so gilt das Anbrin­
gen als ursprünglich richtig eingebracht, andernfalls wird 
es nicht mehr berücksichtigt." 

Zu den §§ 67a ff.: 

Zu den Verfahrenshandlungen, die einem Senatsmit­
glied allein übertragen werden (BerichterstC!-tter, Vor­
sitzender), sollte vielleicht auch die Unterfertig~g der 
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schriftlidhen Ausfertigung des Bescheides gehören (vgl. 
§ 418 ZPO). 

Zu § 67a: 

Am Ende der Z 1 ,im Abs. 1 wäre zwi schen den 

Wort,en "sind" und "und" 'eiIi Beistrich zu setzen. 

Zu § 67b: 

De.r letzte ,Halbsatz des Abs. 1 ~ollteaus sprach...,... 

lich~n, ,GrÜnden .. wi~ foigt gefaßt we'rden:,I~ " .,,:: ;:', bei ,j,enem" 
'u~~bh.än~ig~n'v~'~vi~ü~ti~g~ ~~~~F' eiIiztib~ i~g'~n;:: ih' ,det'~:~n':, ::,':: 

. . . . .... . . - . .'~:. ." .' '. - . 

Sprengel der angefochtene Verwaltungsakt gesetzt wurde" . 

,I' \ 

- ,". i 
,', 

, " 

-, : ..... :, :,'.;' . . ~ ~ ... .,. 

", ":,:: :\. (,2{'Di~',:Öffentlichk~'it', di:ü~~f: von,o.e,r,": ver,ha~,9~4~g,,::', ,:, "'" ' ,"': 
. . '.' . .. . - - " '", '. . -. :".. 

nur 'soweit ausges'chlossen werden, als dies' aus Gründen der 

Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen 

Sicherheit, der Wahrung von Geschäfts- oder Betriebsge­

heimnissen~ im Interesse des Schutzes Jugendlicher oder 

des Privatlebens g'eboten ist". 

Die Berücksichtigung des Privatlebens bloß "einer 

Partei oder von Zeugen" erscheint zu eng, weil im Sinne 

des Art. 8 MRK auch eine Berücksichtigung des Privatlebens 

Dritter in Betracht kommt. 
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Zu § 67f: 

Abs. 2 zweiter Satz ("Die Abstimmung erfolgt mit 

Mehrheit.") reicht zu eIner Regelung der Abstimmung in 

strafrechtlichen Angelegenheiten, in denen e~ insbesondere 

auch zu Meinungsverschiedenneiten über Strafart und Straf­
höhe kommen kann, . keinesfalls aus'; Es wird ~ilg.eregt, in , . 

dieser Hinslchtauf die detaillierten sestilIlf!lungen.der 

§§ 20 'bis 22 StPO zu verweisen. 

Zu §67g: 

.:". ..' 

: .. D~~:··E~t .. f<iJl ·.~et:-:'öff~nt.lfchen: vei.kü~d~~~: q.es Be~:·.: 
scheides bloß' desh~lb, ~eil "die B:eiatun:g ';'ertagt werden 

muß", dürfte in den unter den Anwendungsbereich des Art. 6 

MRK fallenden Sachbereichen .den Anforderungen. des Art·.··6 

:.,~s·.:-:l:'!1EK.:. r1ic~{e~t~.pr~:c~e~ ........ '<:.~ : : '. ; ,' ... :,. ".',> '.' .. 
,". :.t'·.· ..... .... . .... .:": .. , 

. ' ..... . 

.... :. ~ :.". ." .' .. ' :. . .' ~'. 

Zu § 22a: 

Der Abs. 8 sollte aus sprachlichen Gründen wie 

folgt gefaßt werden: 

"(8) Kommt weder nach Abs. 2 oder 3 die Verhän­

gung einer einzigen Strafe noch nach Abs. 4 die Verhängung 

einer Geld- und einer Freiheitsstrafe in Betracht, so sind 
11 

. '" . 
. ,'.' 

' ..... 
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Zu § 22b: 

Der zweite Satz des Abs. 1 sollte wohl ebenso wie 
der erste Satz imperativ formuliert werden, da es,ja 
- unbeschadet des Abs. 2 dritter Satz - nicht ,im Belieben 
der Berufungsbehörde steht, eine Zusatzstrafe zu verhängen 

oder nicht. 

Zu § 30a: 

Am Ende des A.bs. 1 sollte es richtig heißen: 
",: .. ; ..... den Stand 'des . wei t.eren Strafverfahr·ensakt·en.l}un-: ;. " .. . " .. " . -.. -.. ':--. . ,", 

. " ..... ;, .. · .... :dig ·~u .ma.ehen," " .' .. ::' '.. ..... ;.., .' 

Zu § 47: 

.. : .. ' ,. . . •.. '>: :Es. ~iird·:·be.zweifelt,:·· daß··d·i~".im .. Ähs.·. 2' zweit·er·;·. :.:. ". 
\...:.:.:.~ :.' :.:' ... : ... ~~. :·:~ .. <s·a~~·.;.brges~flene>Reg~ltiri .. g.;; ... won.a~h· .. 'ln1.:F.ai~e··; ~·e~· Äu:sf~ert.f~.: .. ~; .' .. ' 

. . -. .. ~ 

. qurig einer' Computerstrafverfügung . für mehrerer Verwal tung.s- .' 
. übertretungen' . stets .·e f~e Ge ldstt·a,:t:.e· .: in der'Höl'le'des Ein~.· 
",' . -.' :. : . . ... ". . " .' .. '. '. . ... 

einhalbfachen des höchsten für die zusammentreffenden Ver-
waltungsübertretungen festgesetzten Strafbetrages festzu­
setzen ist, in allen in Betracht kommenden Fällen eine 

sachgerechte Lösung darstellt. 

Ferner wäre der Hauptsatz dieses Satzes mit "so 

ist ...... " einzuleiten. 

Zu § 51: 

Wie in den allgemeinen Bemerkungen erwähnt, wird 
vorgeschlagen, nach dem § 51 eine Bestimmung über die Mög­
lichkeit einer . 11 Berufungsvorentscheidung" einzufügen. 

...... " 

: .:;~ ~. ~ .... , ~:':.; 
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Zu § 5Ic: 

In der Mitte des Abs. 1 hätte das Wort "dann" zu 

entfallen. 

Zu § 51f: 

In der vorletzten, Zeile des Abs. 2,wäre nach,dem 

Wort "unangebracht" ein "sind" einzufügen. 

Zu § 65a: 

i:' Ei~e,'. sinngem.äße, 'An~~ridung' de~' V6rsohriften·.:,;:,~: ,,' , :' .',. 

über das'zivilgerichtliche Verfahren auf die Voraussetzun-

gen und die Wirkungen der Verfahrenshilfe im Verwaltungs­

strafverfahren 1st, wie~as BUhdesministeritim für Justiz' 
. :,sqhon i~~her' :'ausgeführ't, 'hat i 'Z\l einer, s~chge'recht~n Reg~...,' ,,' 

':''-:-'' >'" "'<'itlllg'nio'ht,'g~eignßt, '"tiild~ ~w~'~·i0:9b~~Onde're,~us',~ölgend~n' " ~::' o' ••• '. .' ~ 7. ~ • 

'Gründen: 
, .. . . .. ... 

.. '., .'. 

Die in zivilgerichtiichen verfahr'en maßgebende 

Grundvoraussetzung für die Bewilligung der Ver­

fahrenshilfe, daß "die beabsichtigte Rechtsver­

folgung oder Rechtsverteidigung nicht als offen­

bar mutwillig oder aussichtslos erscheint" (§ 63 

Abs. 1 ZPO) ist zur Heranziehung in einem Straf­
verfahren ungeeignet, weil das Recht auf Vertei­

digung (Art .. 6 Abs. 3 lit. c MRK) einem Beschul­

digten auch dann zusteht, wenn die Verteidigung 

"offenbar mutwillig oder aussichtslos" erscheinen 

sollte. 

. .... ' 

: . -
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Entscheidungen über die Beigebung eines Verfah­

renshilfe-Verteidigers werden im strafgericht­

lichen Verfahren nicht auf der Grundlage eines 
Vermögensbekenntnisses gefällt, wie es im § 66 

ZPO vorgesehen ist. 

Im gerichtlichen Strafverfahren ist auch weder 

eine' rückwirkende. Aufhebung der Bestellung eines 

Verfahrenshilfeverteidigers, wie sie"§ 68 Abs. 2 

ZPO vorsieht, noch eine Verpflichtung zur Nach­

zahlung von Beträgen im Sinne des § 71 ZPO vor­

gesehen. c. 

Es w.ird daher vorgeschlagen, an die Stelle des im 

. § 65aAbs. 1 des Entwurfes eine Bestimmung zu setzen, nach 

weIcher· de.~·· unabhängige' verwäl~\lng~.senat:eih~In.Be.sCl1uldig~ ... :,· .. ~ 
.t:eri :uritei den .voi~~~~~tzurigeri.:·des §. 41 Abs ... : ~'.ß~t:po;.eine~.:,·~"·:':'·.:,~' 
ver'fah~'en~h'i Ifev·~r.teidige~b.~iz·Ug~berihat.· Allenfalls'. . 

könnte·.eine·~nge;r\{·Abg'r·enzung jene-r 'Fällegetroffen,yter:-:;-. . -. " ...... .' . .'. '. 

den, in denen die Verteidi.ge{rbeigebung·" im Interesse der 

Rechtspflege erf()rderlich" erscheint (vgl. § 45'2 Z 7 StPO 

idF des Strafrechtsänderungsgesetzes 1987, BGBI 605). 

2. Das Bundesministerium für Justiz bedauert, daß 

der Entwurf das ursprüngliche Vorhaben, dem Beschuldigten 
im Rahmen der Verfahrenshilfe das Recht zur Auswahl des 

Verteidigers einzuräumen und eine Einzelentlohnung des 

Verteidigers vorzusehen, nicht weiter verfolgt. Das System 

der Pauschalentlohnung der Verteidiger durch jährliche 

Überweisung einer Pauschalsumme an die Rechtsanwalts­

kammern, dessen Übernahme der Entwurf nun offenbar im Auge 

hat, hat sich im Bereich des gerichtlichen Strafverfahrens 

nicht voll bewährt. Abgesehen davon, daß eine freie Ver-

'.' 
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teidigerwahl in einem solchen System nicht wirksam durch­

gesetzt werden kann, hat die "amtliche Zuteilung" eines 

Verteidigers, der für seine Tätigkeit nicht im einzelnen 

. entlohnt wird, die psychologisch unglückliche Konsequenz, 

daß sowohl der Beschuldigte als auch der Verteidiger 

selbst den (zwar sachlich unzutreffenden, aber unausrott­

baren) Eindruck haben, der Verteidiger arbeite "umsonst". 

Im gerichtli'chen Strafv'erfahren verhindert darüber hinaus 

die Nichtentlohnung des Verteidigers im Einzelfall ange­

sichts des hohen Anteils der Verfahrenshilfe an den Ver­

teidigerbestellungen insgesamt jede (bis zu einem gewissen 
Grad wünschenswerte> .sp~zial:isier~ng .. der Verteidig.er~uf· ... 

. S.trafsa6h·eI~:, ~ie sje·-iri.'v~:tgie:iohbar~rt' Stäa:t"en:':ub1i6h :i"$t.··· 
. ,"".. . '. .... . -... .' . 

Die umfassende Neuordnung des Verwaltungsstraf­

verfahrens und die Ein:tührung.der Verfahrenshilfe.in 
. : dieserYerfali.ren~;ar:t·bÖten,di~··einma~ige Gelegenliei t,:. ~.in . 
. '-system"der '~Ei~,zel~nt16hnti~(r'rrdt, .fr;eie~, "ve'rteJdiqe~ahi' '. 

eiilzuführen .und .darrd t 'zug.leich· auch 'im Hinblick auf all-

..... 

.' . 

.. fällige·.sp~.tere· Überle~~ilgen.lm .. zusammenhang· rnit .. der Er<:.~,·· ..... 

neuerung des gerichtl~chen Strafverfahrensrechtes Er­

fahrungen zu sammeln. Die Erweiterung der Pauschalent­

lohnungauf das Verwaltungsstrafverfahren würde demgegen­

überdas bestehende unbefriedigende System verfestigen. 

Das Bundesministerium für Justiz. schlägt daher 

nochmals vor, die Frage der Organisation der Verfahrens­

hilfe im Verwaltungs~trafverfahren zu überdenken und in 

Gesprächen mit dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 

unter Beteiligung des Bundesministeriums für Justiz andere 

Lösungsmöglichkeiten zu erörtern. 

3. Auch dann, wenn der unter 2. begründeten Anre­

gung des Bundesministeriums für Justiz nicht gefolgt wer-
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den sollte, reicht der vorgesehene § 65a Abs. 3 zur Rege­
lung der Kostenfrage keinesfalls aus. Vielmehr müßte die 
Frage der Berechnung und Festsetzung der Pauschal vergütung 
sowie, deren Überweisung an die Rechtsanwaltskarnrner durch 
die Länder im einzelnen geregelt werden. 

3. Mai 1989 

Für den Bundesminister: 

Für die Richtigke~t 

der AurJ1J1f;tg: 

M i k 1 a u 

.. , 

.... , -.' ••.... 

.. . .. 
. .. ;. 

. .. ', :', 
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